Teilnahme an OÖBV-Meisterschaften „außer Konkurrenz“
Betrifft Teams, die für die jeweilige Altersstufe zu alte Spieler/innen verwenden
Regelungen:
1) Jede „außer Konkurrenz“ spielende Mannschaft unterliegt mit Ausnahme der in den Punkten 2) und 3) dargelegten Sonderregelung sämtlichen Bestimmungen, die für die jeweilige Spielklasse gelten. 
2) Zum Einsatz kommen dürfen außer den der Spielklasse altersgemäß entsprechen-den Spieler/innen nur solche, die dem nächstälteren Jahrgang angehören. 

Anm.: z.B. Spielklasse U16 (Jg. 1991/92): nur Jahrgang 1990.

3) Es dürfen nur 3 „zu alte“ Spieler/innen für die Mannschaft gemeldet werden. Der Einsatz dieser muss so erfolgen, dass jeweils nur höchstens 2 von ihnen auf dem Spielfeld sind. Die „zu alten“ Spieler/innen sind auf dem Wettspielformular von den Schiedsrichtern bei der Kontrolle in Spalte 1 nicht mit einem Häkchen, son-dern mit einem „A“ zu kennzeichnen. Entspricht der Einatz dieser Spieler/innen nicht dem Reglement, so ist eine Strafbeglaubigung auszusprechen.
4) Der Jugendreferent hat das Recht, den Einsatz zu alter Spieler zu untersagen, wenn diese körperlich so überlegen sind, dass dadurch eine Gefährdung der Gegenspieler entstehen könnte.

Der OÖBV weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich um eine Ausnahmeregelung handelt. Sollte die Zahl der Teams, die diese in Anspruch nehmen, überhand nehmen oder gar so anwachsen, dass eine reguläre Meisterschaft zur Ermittlung eines Landesmeisters nicht mehr möglich ist, so wäre eine Abschaffung der Regelung unausweichlich.
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